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1. Abschnitt —

Straftaten gegen die Durchführung von Wahlen § 2 1 0

der begangenen Rechtsverletzungen erw eitert. A uf die Zulässigkeit, in 
leichten Fällen O rdnungsstrafm aßnahm en auszusprechen, w urde in  diesen 
Bestim m ungen an verschiedenen Stellen durch spezielle A nm erkungen 
hingewiesen, z. B. bei §§ 213, 215 und 218.

1. A b s c h n i t t  

Straftaten gegen die Durchführung von Wahlen

§ 210 
Wahlbehinderung

'  (1) Wer einen Bürger der Deutschen Demokratischen Re
publik von der Ausübung seines verfassungsmäßigen Wahl
rechts zur Wahl der Volkskammer oder zu den örtlichen Volks
vertretungen oder seines Rechts auf Teilnahme an einer 
Volksbefragung oder einem Volksentscheid durch Gewalt, 
Drohung mit Gewalt, Täuschung oder andere die Entschei
dungsfreiheit beeinträchtigende Mittel abhält, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

1. § 210 ha t die Aufgabe, die ordnungsgemäße Durchführung von Wah
len zur V olkskam m er sowie zu den örtlichen V olksvertretungen und

die verfassungsm äßig geregelten Möglichkeiten der Teilnahm e an einer 
Volksabstim m ung (Art. 21 Abs. 2 der Verfassung) zu sichern. Seine A uf
gabe besteht also vor allem  darin, d ie  Ausübung verfassungsm äßiger 
Rechte der B ürger der DDR zu gew ährleisten, und zw ar sowohl das aktive 
als auch das passive W ahl- und  Stim m recht. A ndere A rten von W ahlen, 
z. B. zu den Leitungen gesellschaftlicher Organisationen, w erden von § 210 
nicht erfaßt. Bei der B ehinderung solcher W ahlen ist u. U. eine str. 
V erantw . wegen Nötigung (§129) oder K örperverletzung (§ 115) zu prüfen.

2. Die W ahlbehinderung ist ein speziell geregelter Fall der Nötigung. 
Sie kann begangen w erden durch Gewalt, d. h. durch die Anwendung

körperlichen Zwanges gegen den Genötigten, durch D rohung m it Gewalt, 
d. h. durch das Ankündigen der A nw endung körperlichen Zwanges für 
den Fall, daß der Bedrohte den rechtsw idrigen Forderungen des Täters 
nicht entspricht, durch A nw endung oder A ndrohung von G ew alt gegen 
Sachen, durch Täuschungshandlungen, d. h. durch eine Irreführung  über 
wesentliche Tatsachen, die m it der A usübung des aktiven oder passiven 
W ahlrechts im Zusam m enhang stehen. Die W ahlbehinderung kann darüber 
hinaus auch durch andere, die Entscheidungsfreiheit beeinträchtigende 
Mittel ausgeführt werden, z. B. Alkohol oder N arkotika.


